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Rundschreiben 02/2025 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in unserem letzten Rundschreiben angekündigt wollen wir Sie wieder regelmäßig 

über wichtige Themen der Regulierungskammer Niedersachsen informieren: 

1. Besetzung der Regulierungskammer Niedersachsen  

Zum 01.10.2025 kehrt mit Julia Hagemann eine langjährige Kollegin aus der Eltern-

zeit zurück. Frau Hagemann gehört der Regulierungskammer Niedersachsen als 

Beisitzerin an.  

  

2. Verfahrensbeschleunigungen 

Um die Anzahl der Nachfragen bei den anstehenden Überprüfungen der Kapitalkos-

tenaufschläge gering zu halten, bitten wir Sie zur Verfahrensbeschleunigung um 

Überprüfung, ob neben dem jährlichen EHB auch die Nachweise für die erhaltenen 

Baukostenzuschüsse und ein Anlagenspiegel eingereicht worden sind. Sollten noch 

Dokumente fehlen, bitten wir Sie, diese kurzfristig nachzureichen. Durch dieses Vor-

gehen können die Prüfungshandlungen optimiert werden. Vielen Dank für Ihre Un-

terstützung. 

  

An die  
Strom- und Gasnetzbetreiber in Zuständigkeit der  
Landesregulierungsbehörde Niedersachsen   
 
nachrichtlich:  
Bundesnetzagentur, BDEW Norddeutschland, VKU Niedersach- 
sen/Bremen 
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3. Umsetzung Vergleich zu BK4-23-001 

Nachdem nun sämtliche Beschwerdeführerinnen die Beschwerden gegen die Fest-

legung BK4-23-001 für erledigt erklärt haben und die Bundesnetzagentur sich dem 

angeschlossen hat, ist der Vergleich formal zustande gekommen. Nun gilt es, den 

Vergleich auch formal umzusetzen.  

 

Für alle noch nicht beschlossenen Verfahren aus dem Kreis der Beschwerdeführe-

rinnen werden wir die Anpassungen im laufenden Beschlussverfahren vornehmen 

und mit den neuen Werten beschließen. Bereits beschlossene Verfahren werden im 

Rahmen der jeweiligen Verfahren zum Regulierungskonto entsprechend des Ver-

gleiches korrigiert, sodass es keinen gesonderten geänderten Beschluss geben 

wird.  

 

4. Fristen 

Bitte denken Sie insbesondere gegenüber der Regulierungskammer an folgende 

Fristen des laufenden Jahres bzw. zu Beginn des kommenden Jahres: 

 

30. September  Neuanzeigen der Letztverbraucher für lfd.Jahr: Vereinbarun-

gen über individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV   

01. Oktober    Anzeige EE-Netzkostenwälzung 

15. Oktober    Anzeige Transformationselement 

15. Oktober    Veröffentlichung vorläufige Netzentgelte bzw. Preisblätter 

15. November Übermittlung der Daten zur Veröffentlichung nach § 23b 

EnWG 

31. Dezember   Antragstellung Regulierungskonto 

01. Januar    Veröffentlichung Netzentgelte bzw. Preisblätter 

01. Januar     Einreichung der Unterlagen zur Netzentgeltverprobung 

 

Und denken Sie bitte auch daran, uns unverzüglich nach Feststellung des Jahres-

abschlusses eine Ausfertigung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlus-

ses einschließlich erstatteter Teilberichte elektronisch zu übersenden. 

 

Freundliche Grüße 

Jens Warlitz 

Vorsitzender der Regulierungskammer Niedersachsen 


